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TOP: Anregung nach §24 Gemeindeordnung: Rückbau Berliner Kissen Im Wiesental
Beschlussvorlage Nr. 094/2026
Produkt: 12.01.04  Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
 

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
 Hauptausschuss öffentlich  
   

 

Finanzielle Auswirkungen?  ja  nein   

 

 investiv  konsumtiv   

  

 einmalig lfd. jährlich  

Aufwendungen/Auszahlungen                

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)                

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen                

Sonstige Erträge/Einzahlungen                

  

Bemerkung:      
 

 

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?   

 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:  nein, Deckungsvorschlag:  

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig:      /     /     
Laufend:      /     /     

 

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
 freiwillige Aufgabe

   

Grundlage:      
 

 

 
Beschlussvorschlag:
Die im Jahr 2022 baulich hergestellten „Berliner Kissen“ sollen im Sinne der Verkehrssicherheit 
bestehen bleiben.
 
 
Begründung:
Ziel der baulichen Herstellung galt der Geschwindigkeitsdämpfung im Straßenabschnitt Im Wiesental 
zwischen den beiden Einmündungen der Straße Im Born. Nach Einbau der „Berliner Kissen“ ergab 
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sich eine deutliche Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus. Der v 85-Wert* konnte von 36 km/h 
auf 31 km/h reduziert werden. Auch eine Vergleichsmessung im Januar 2025 zeigt mit weiterhin 31 
km/h in der v 85 keinen Abnutzungseffekt der Maßnahme. Die Wirkung der „Berliner Kissen“ 
hinsichtlich einer Geschwindigkeitsreduzierung ist nach wie vor gegeben. Aufgrund fehlender 
Gehwege sowie der beengten Fahrbahnverhältnisse trägt die Geschwindigkeitsminderung wesentlich 
zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei. Über die Kreispolizeibehörde ist dokumentiert, dass in 
den letzten drei Jahren keine Unfälle bekannt geworden sind. Ein Rückbau der Berliner Kissen 
aufgrund von Lärmbelästigung ist im Sinne der Verkehrssicherheit nicht vorzusehen.
 
 
 
Lüdenscheid, den 03.03.2026
 
 
Im Auftrag:
 
 
 
gez. Stephan Theo Hammer
 
 
 
 
Anlage/n:
Antrag/ Anregung nach §24 GO NRW
 
*V85-Wert: Geschwindigkeit, die von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
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